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DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7073/1-Pr 1/81 

An den 

de!o N14tloftft"lIItea'"XV. e~IICltllBebun8.periode 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

S-17/AB 

1981 -02- 2 At 

zu 96t! IJ 

Wie n 

zur Zahl 968/J-NR/1981 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum National

rat Dr. L ich a 1 und Genossen (968/J), betreffend die 

vom Rechnungshof gegen den ehemaligen Präsidenten des Ober

sten Gerichtshofes Dr. Franz Pallin erhobenen Vorwürfe, be

antworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Bei der Staatsanwaltschaft Wien war zu 10 St 2964/81 

ein Vorgang anhängig. 

Zu 2: 

Hierüber hat die Staatsanwaltschaft Wien am 6.2.1981 der 

Oberstaatsanwaltschaft und diese am 11.2.1981 dem Bundesmini

sterium für Justiz berichtet. 

Zu 3: 

In dem Bericht der Staatsanwaltschaft Wien wurde vom 

Sachbearbeiter, Gruppenleiter und Behördenleiter nach Prüfung 

der beigeschafften Unterlagen die Zurücklegung der Anzeige 

gemäß § 90 Abs. 1 StPO vorgeschlagen. 

Zu 4: 

Das Bundesministerium für Justiz hat das Vorhaben der 

staatsanwal tschaftlichen Behörden - die Obers'taatsanwal tschaft 

Wien beabsichtigte laut Bericht vom 11.2.1981, das Vorgehen 

der Staatsanwaltschaft Wien zu genehmigen - am 13.2.1981 zur 

Kenntnis genommen. 
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Zu 5: 

Die in anonymen Anzeigen erhobenen, auf einen noch nicht 

veröffentlichten Bericht des Rechnungshofes über die Prüfung 

der Gebarung des Obersten Gerichtshofes gestützten Vorwürfe 

strafbarer Handlungen sind auf Grund der Gegenäußerungen des 

Präsidenten des Obersten Gerichtshofes und des Präsidenten 

des Obersten Gerichtshofes i.R. Professor Dr. Pranz Pallin so

wie durch eine ergänzende Stellungnahme des Präsidenten des 

Rechnungshofes zur Gänze entkräftet worden. 

Zu 6 und 7: 

Ich sehe keinen Anlaß, die Suspendierung oder Abberufung 

des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes i.R. Professor Dr. 

Pranz Pallin als Vorsitzenden der Kommission zur Erstattung 

von Vorschlägen für den verstärkten Schutz vor Mißbräuchen 

bei der Vergabe und Durchführung öffentlicher Aufträge vor

zuschlagen. 

23. Februar 1981 
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